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S C H I E D S O R D N U N G











A	Allgemeine Bestimmungen








§ 1


Anwendungsbereich





Diese Schiedsordnung findet auf alle Streitigkeiten Anwendung, die nach einer von den Vertragsparteien getroffenen Schiedsvereinbarung unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges durch ein Schiedsgericht entschieden werden sollen.








§ 2


Schiedsgericht





1.	Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern, die die Befähigung zum Richteramt haben müssen.





2.	Die Parteien sind in der Auswahl der Schiedsrichter frei, solange die Unparteilichkeit und Unabhängigkeit der Schiedsrichter gewährleistet ist. Dem Schiedsgericht dürfen insbesondere keine Personen angehören, die





	-	Mitglied eines Verbandsorgans im deutschen Sport sind,


	-	sich in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis zu einem Sportverband oder Sportverein befinden, in dem die betreffende Sportart ausgeübt wird,


	-	in der streitigen Angelegenheit schon im Rahmen des verbandsinternen Rechtsbehelfsverfahrens mitgewirkt haben.





	Auf Anfrage gibt das DOSB-Justitiariat Anregungen für die Schiedsrichter�auswahl.





§ 3


Sitz des Schiedsgerichtes





Der Sitz des Schiedsgerichtes ist beim Deutschen Olympischen Sportbund in Frankfurt am Main. Geschäftsstelle des Schiedsgerichtes zur Wahrnehmung der nachstehend umschriebenen Aufgaben ist das Justitiariat des Deutschen Olympischen Sport�bundes. Der Vorsitzende Richter des Schiedsgerichtes kann im Einzelfall in Übereinstimmung mit den Parteien bestimmen, dass die Sitzungen des Schieds�gerichtes an einem anderen Ort stattfinden. Der Sitz des Schiedsgerichtes bleibt von der Wahl des Tagungsortes unberührt.





�
§ 4


Zustellungen von Schriftsätzen, Ladungen und Verfügungen des Schiedsgerichtes





1.	Die Schiedsklage, Schriftsätze, die Sachanträge oder eine Klagerücknahme enthalten, sowie Ladungen und fristsetzende Verfügungen des Schiedsgerichtes sind den Parteien durch die Geschäftsstelle per eingeschriebenem Brief gegen Rückschein zuzustellen. Alle anderen Schriftsätze, Mitteilungen und Nieder�schriften können durch einfachen Brief übersandt werden.





2.	Ist ein Schriftstück, das gem. Abs. 1 zuzustellen ist, in anderer Weise zuge�gangen, so gilt die Zustellung als im Zeitpunkt des tatsächlichen Zugangs bewirkt.





3.	Hat eine Partei einen Prozessbevollmächtigten bestellt, sollen Zustellungen an diesen erfolgen.








B	Einleitung des Verfahrens





§ 5


Klageerhebung





1.	Der Kläger hat die Klage bei der Geschäftsstelle einzureichen. Der Klage sind drei Abschriften beizufügen.





2.	Die Klage muss enthalten:





	-	Die Bezeichnung und Anschrift der Parteien sowie ggf. der Prozess�bevollmächtigten,


	-	eine Kopie der Schiedsvereinbarung,


	-	eine Kopie der angefochtenen Verbandsentscheidung,


	-	eine kurze Angabe des Streitgegenstandes und des Grundes des erhobenen Anspruchs,


	-	einen bestimmten Antrag,


	-	die Benennung eines Schiedsrichters,


	-	eine Angabe zur Höhe des Streitwertes.





3.	Das Schiedsgerichtsverfahren beginnt





	-	mit Zugang der vollständigen Klage (Abs. 1 und 2) bei der Geschäftsstelle und


	-	der Leistung eines Vorschusses in Höhe von Euro 255,-- an die Geschäftsstelle.





	Sind diese Voraussetzungen gegeben, stellt die Geschäftsstelle die Klage unverzüglich dem Beklagten zu.





�
§ 6


Bestellung des Schiedsgerichtes





1.	Mit der Zustellung der Klage fordert die Geschäftsstelle den Beklagten auf, innerhalb einer Frist von 20 Tagen ab Zustellung der Klage seinerseits einen Schiedsrichter zu benennen und dies unverzüglich der Geschäftsstelle mitzuteilen.





2.	Die Geschäftsstelle ist berechtigt, nach (formloser) Anhörung des Klägers die Frist zu verlängern. Ist der Beklagte nicht fristgerecht der Benennung eines Schiedsrichters nachgekommen, so ernennt auf Antrag des Klägers der Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt/M. den Schiedsrichter.





3.	Auf Aufforderung der Geschäftsstelle wählen die beiden Schiedsrichter den Vorsitzenden des Schiedsgerichtes und zeigen ihre Wahl der Geschäftsstelle und den Parteien unverzüglich an. Haben die beiden Schiedsrichter nicht innerhalb von 20 Tagen nach Aufforderung durch die Geschäftsstelle die Wahl des Vorsitzenden angezeigt, so ernennt der Präsident des Oberlandesgerichts Frankfurt/M. auf Antrag einer Partei den Vorsitzenden des Schiedsgerichtes.





4.	Jeder Schiedsrichter hat sich unverzüglich gegenüber der Geschäftsstelle über die Annahme des Schiedsrichteramtes zu erklären. Die Geschäftsstelle unter�richtet die Parteien hiervon.








C	Das Verfahren vor dem Schiedsgericht





§ 7


Verfahren





1.	Der Vorsitzende des Schiedsgerichtes leitet das Verfahren. Er kann die Fortsetzung des Verfahrens davon abhängig machen, dass Vorschüsse auf die zu erwartenden Kosten des Schiedsgerichtsverfahrens gezahlt werden. Er kann von jeder Partei die Hälfte des Vorschusses anfordern.





2.	Das Schiedsgericht kann auf Antrag einer Partei vorläufige oder sichernde Maßnahmen anordnen, die es in bezug auf den Streitgegenstand für erforderlich hält.





3.	Das Schiedsgericht soll in jeder Lage des Verfahrens auf eine gütliche Beilegung des Streits oder einzelner Streitpunkte bedacht sein.





4.	Über jede mündliche Verhandlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Sie ist vom Vorsitzenden zu unterschreiben. Die Parteien erhalten eine Abschrift der Niederschrift.





5.	Das Schiedsgericht entscheidet die Streitigkeit in Übereinstimmung mit dem deutschen Recht unter Berücksichtigung der im organisierten Sport geltenden nationalen und internationalen Sportordnungen, soweit diese im Einklang mit dem staatlichen Recht stehen.





�



D	Schiedsspruch und Beendigung des Verfahrens





§ 8


Erlass des Schiedsspruches





1.	Das Schiedsgericht hat das Verfahren zügig zu fördern und in angemessener Frist einen Schiedsspruch zu erlassen.





2.	Der Schiedsspruch und alle dem Schiedsspruch vorausgehenden Ent�schei�dungen werden mit Stimmenmehrheit gefaßt.





3.	Das Schiedsgericht ist bei Erlass des Schiedsspruches an die Anträge der Parteien gebunden.





§ 9


Förmlichkeiten des Schiedsspruches





1.	Der Schiedsspruch muss schriftlich abgefaßt und begründet werden. Er hat zu enthalten:





	-	Die Bezeichnung der Parteien des Schiedsgerichtsverfahrens,


	-	die Bezeichnung der Schiedsrichter, die den Schiedsspruch erlassen haben,


	-	den Ort des Verfahrens,


	-	das Datum der Abfassung des Schiedsspruches,


	-	die Formel des Schiedsspruches mit der Entscheidung dessen, was zwischen den Parteien rechtens sein soll,


	-	Tatbestand,


	-	Entscheidungsgründe,


	-	Kostenentscheidung,


	-	Unterschriften der Schiedsrichter.





2.	Ist die Unterschrift eines Schiedsrichters, der an der Abstimmung mitgewirkt hat, nicht zu erlangen, so reicht die Unterschrift der übrigen Schiedsrichter aus. Der Vorsitzende hat einen entsprechenden Vermerk unter dem Schiedsspruch anzubringen.





3.	Jeder Partei ist ein Schiedsspruch zu übersenden. Der Vorsitzende hat dafür zu sorgen, dass die erforderliche Anzahl von Urschriften des Schiedsspruches hergestellt wird.





4.	Der Vorsitzende übersendet eine Ausfertigung des Schiedsspruches der Geschäftsstelle. Die Akte dieses Schiedsgerichtsverfahrens verbleibt nach Abschluss des Verfahrens drei Jahre bei der Geschäftsstelle.





�
§ 10


Entscheidung über die Kosten





1.	Das Schiedsgericht hat darüber zu entscheiden, welche Partei die Kosten des Schiedsgerichtsverfahrens (Auslagen, Gebühren, Schiedsrichtervergütung) und der den Parteien zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechts�verteidigung notwendigen Kosten zu tragen hat. 





2.	Abs. 1 gilt entsprechend, wenn sich das Verfahren in der Hauptsache ohne Schiedsspruch erledigt hat, sofern sich die Parteien nicht über die Kosten geeinigt haben.





3.	Die Gebühr des Schiedsgerichtsverfahrens bestimmt sich nach dem Streitwert, der vom Schiedsgericht nach den gesetzlichen Bestimmungen festgesetzt wird. Sie beträgt die Hälfte der Gebühren, die nach dem Gerichts�kostengesetz (GKG) bei diesem Streitwert anfallen. Auf die Gebühr ist der Vorschuss in Höhe von Euro 255,-- (§ 5 Abs. 3) anzurechnen. Die Vergütung der Schiedsrichter bestimmt sich nach der Gebührenordnung für Rechtsanwälte im erstinstanz�lichen Verfahren (BRAGO).





4.	Für die Kosten des Schiedsgerichtsverfahrens haften die Parteien gesamtschuldnerisch.





§ 11


Wirkung des Schiedsspruches





Der Schiedsspruch ist endgültig und hat unter den Parteien die Wirkung eines rechtskräftigen gerichtlichen Urteils.





§ 12


Verschwiegenheit





Die Schiedsrichter haben, soweit der Schiedsspruch nicht veröffentlicht wird, über das Verfahren und die ihnen in Ausübung des Amtes bekanntgewordenen Tatsachen Verschwiegenheit zu bewahren.





§ 13


Schlussvorschrift





Soweit diese Schiedsordnung keine Bestimmungen enthält, gelten die Vorschriften des 10. Buches der Zivilprozessordnung.
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